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n - '1~ der Beilagen zu den Stenographischen Protok.ollen 
"" 

des Nationalrates XVII. GcsctzgcbunespCflOdc 

DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zahl: 50 ]15/315-11/2/89 

An den 

Pr~sidenten des Nationalrates 
Rudolf PÖDER 

Parlament. 
1. 0 17 W i P:-!!. 

Wien, am 27. Dezember 1989 

#.30 lAB 

1990 -01- 03 

zu *C~ IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat SRB und Freunde haben am 

9. November 19R9 un ter der Nr. 44R4/.1 an mich eine schr i f t 1 i­

ehe parlamentarische Anfrage betreffend "Obergriffe der 

Polizei und Gendarmerie (HNLINKA)" gerichtet, di.e folgenden 

Wortlaut. hat.: 

"-1. Wie lautet der Pol izeibericht. über nachst.ehend 
mit Datum, Opfer und Ort.sangabe bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Strafanzeige 
erstattet? 

3. Falls St.rafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte Beamte 
stattfanden l wle endelen diese Verfahren in erster, wie in 
zweit.er Instanz? 

4. Falls es rechtskräftige Verurteilungen von in diese Verfahren 
verwickelte Beamten gab, welche dienstrechtlichen Konsequen­
zen wurden gezogen? 

5. Falls es zu Versetzungen von Beamt.en kam, in welche Kommissa­
riate bzw. Gendarmerieposten erfolgten diese? 

6. Wurden gegen den B~schwerdefi.ihrer im,Zusammenhang mit der 
Strafanzeige gegen In den Vorfall verWickelte Beamten straf­
rechtliche Scfirltte eingeleitet? 

7. Bejahendenfalls: Nach welchen Bestimmungen des StrafgesetZbU­
ches wurden strafrechtliche Schritte gegen den Beschwerde­
führer eingeleitet? 

Y9..r..f..a) 1.: 17 .. 10,.1 989 , 
LeopoT<T HNLINKA, Bundespol izei. Sl, Pöllon" 
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Der Umsland, daß die Arhell df~r Sieherheitsexekutlve im 

Schulzbereich so sensibler und schiitzenswerter RechtsgUter, 

wie jenen der persönlichen Frelheit und der körperlichen 

Unvers(-~hrtheit, geleistet wird, macht es erforderlich, im 

Rahmen sowohl der Ausbildung als auch der Dienstaufsicht 

ständig darum bemüht zu sein, daß bei Wahrung der Effizienz 

der Sicherheilsbehörden die Belastung der Betroffenen durch 

Grundrechtselngriffe so gering wie möglich ausfalle. Ich habe 

mich daher seit der Übernahme der Verantwortung im Innenres­

sort in diesem Bereich bemüht, 

- Maßnahmen zu setzen, die der Rechtssicherheit der 

Bürger aber auch der Angehörigen der Sicherheilsexeku­

tive dienen, 

Mechanismen zu ent.wickeln, die einen objektiveren 

Umgang mi l Mi. ßhandlungs vorwiir fen erlHög 1 i chen und 

das Instrumentarium für eine (i<-~n Anforderungen an die 

Sicherheitsexekutive entsprechende disziplinarrechlli­

ehe Reak li on zu si. ehern. 

)lementsprechend wurden unter Bedachlnahme auf die seit langem 

erhobene Forderung nach Erlassung eines "Polizeibefugnisgeset­

zes" Initiativen zur gesetZlichen Regelung der den Sicher­

heitsbehörden auf dem Gebiete der allgemeinen Sicherheitspo­

lizei zukommenden Atifgahen und der der Sicherheitsexekutive 

h i {~zU ei ngnräumton ßefugn i s se ergr i f fen . Der En twurf eines 

"Sicherheitspolizeigesetzes" wird Anfang nächsten .Jahres der 

allgemeinen Begutachtung zugefUhrt werden. In seiner derzei­

tigen Konzeption sieht dieser Entwurf die Möglichkeit einer 

externen Oberpriifung von Beschwerden, die gegen die Sicher­

heitsexekutive erhoben werden, vor. 

Schon auf Anfragen, die Sie im Sommer dieses Jahres an mich 

gerichtet hahen, teilte ich Ihnen mit, daß eine aus Vertre-
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tern der Bundesmini.sterien für Inneres und für Justiz beste­

tlPnde Arbf'it.sgruppe gempinsame Richtlinien der bei<l<-m Res­

SOI'ts Über djf-~ V(~rstiindigunr, Dritler von d(-~r Ff-~stnahrne von 

Personen durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

lind über ihren Verkehr mil Recht.sbeist.ändHn erarbeitet. hat. 

Dam i t wurden im Rahmen (h~r gf~ 1 tenden Rf-~ch t sor(lnlJ ng die bes te­

henden Möglichkeiten ausgeschöpft., Personen, die von einem 

sicherheilsbehördlichen Freiheitsentzug betroffen sind, den 

Kontakt. zu Angehörigen, insbesondere aber auch zu Verteidi­

gern, zu ermöglichen. Es ist nunmehr für die meisten Angehal­

tenen, die dem Gericht eingeliefert werden, sichergestellt, 

daß sie innerhalb des Zeitraumes von etwa 24 Stunden nach dem 

Ende der sicherheitsbehördlichen Vernehmung ein Gespräch von 

Angesicht zu Angesicht mit einem Verteidiger entweder noch 

bei der Sicherheitsdienststelle oder schon im gerichtlichen 

Gefangenenhaus führen können. 

Schließlich habe ich auch Initiativen ergriffen, um im Be­

reich des Oisziplinarrechtes eine angemessenere Reaktion auf 

festgestellte Dienstpflichtverletzungen zu gewährleisten: in 

Fällen, in denen durch das Verhalten eines Beamt.en das Ver­

trauen der Bevölkerung in die sachgerechte Vorgangsweise der 

Sicherheitsexekutive erschüttert worden ist, soll die Mög­

lichkeit eröffnet werden, den Beamten anders einzusetzen. 

l.etztlich muß ich aber auch aus Anlaß dieser Anfrage darauf 

h:inweisen, daß fUr Beamte, gegen die straf- und/oder diszi­

plinarrechtlieh relevante Vorwürfe erhoben werden, der in der 

Verfassung (Art. 6 FMRK) verankert.e Grundsatz der \Jnschul<ls­

vermutung - so wie für jed('~rmann - gelten muß: bis zum Bewe:is 

des Gegen te i les habe i. eh daher von ihrer Unschu I d auszugehen. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

4430/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



- 4 -

Zu Fragp. 1: 

Am .17.10.19R9, um 0.1 .22 Uhr, wurdp. dip. Bp.satzung Hinfls Funk­

wagp.ns wegen eines auf der Fahrbahn liegenden Mannes in die 

Zdarskys1raßfl (Sl. PHl1fln) beordflr1. 

Der Mann lag - in einem Zustand, auf den ich im Hinblick auf 

meinfl Vflrpflich1ung zur Wahrung dflS Am1sgp.heimnisses ohne die 

Zusti.mmung des Betroffenen nicht etngehen kann - mit dem 

OberkHrpflr in der Wiese und mit dp.n Beinen auf der Fahrbahn; 

er blutete am Kopf. Die Frage, ob er den Rettungsdienst 

bp.nH1ige, vp.rnein1e p.r. Da HNI.ICKA lediglich zwei Straßenzüge 

vorn Aufftndungsort ent.f(-~rnt wohn1, w\lrcle er 7.UJJI Tei] auf dem 

Gepäckträger des Fahrrades, zum Tetl zu Fuß nach Hause ge­

bracht. Da nip.mand Hffnfltp., suchten die Reamtp.n dp.n richtigen 

Schlüssel, Hffnete'l die Tür und brachten ihn in die Küche, wo 

er auf einer Bank Platz nahm. 

11m 12.20 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes, daR 

dp.r Pensionist HNLICKA vflrlp.1z1 in sflinem Hause aufgefundp.n 

worden se i . 

Dp.m Rellungsfahrer gegp.nübp.r gab HNI.ICKA an, er sp.i in der 

Nacht überfallen worden. Seiner Tochter gegenüber gab er an, 

er sp.i in der Nacht mit dp.m Fahrrad gp.stürzl, kurz darauf 
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seien zwei Polizisten gekommen, einer habe ihn mit den Füßen 

getretfHl. 

Zu Frage 2: 

Ja. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

Zu den-Eragen_._~-.!!!~-±-:_ 

Im Hinblick auf die Ausführungen zur Frage 2 entfällt eine 

Beantwortung. 

Zu Frag~~. 

Versetzungen erfolgten nicht. 

Zu den Fr<:~gen 6 und 7: 

Gegen Leopold HNI.ICKA wurden keine strafrechtlichen Schritte 

eingeleitet. 
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